
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/7/1 2004/03/0202
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.2005

Index

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

GelVerkG §16 Abs6;

GelVerkG 1996 §1 Abs2;

Rechtssatz

Zu den "Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes" iSd § 16 Abs 6 GelVerkG sind auch jene Angelegenheiten zu zählen,

die nach § 1 Abs 2 GelVerkG von den insoweit subsidiär geltenden Bestimmungen der GewO 1994 erfasst sind.
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